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Bekanntmachung 
des Beschlusses

über die Zahlung von Sonderprämien im volkseigenen Großhandel und in den Handelsniederlassungen
des Verbandes Deutscher Konsumgenossenschaften.

Vom 26. August 1954 ,

Nachstehend wird der Beschluß des Präsidiums des Ministerrates vom 26. August 1954 über die Zahlung von 
Sonderprämien im volkseigenen Großhandel und in den Handelsniederlassungen des Verbandes Deutscher Kon
sumgenossenschaften (VDK) bekanntgemacht.

Berlin, den 12. Oktober 1954

Staatssekretär der Regierung 
und Chef der Regierungskanzlei

Dr. G e y e r

Beschluß

1. Im volkseigenen Großhandel können für den 
Absatz bestimmter Waren zu besonders festgelegten 
Zeitpunkten Sonderprämien gewährt werden, wenn 
der schnelle Umschlag dieser Waren für'die Volks
wirtschaft von besonderem Nutzen ist.

2. Die Prämien werden an die Mitarbeiter des volks
eigenen Großhandels gezahlt, die den Warenumsatz 
bewirkt haben. (Z. B. Verkäufer in Musterlagern, 
Außenverkäufer usw.).

3. Die Prämien sind nach Mengeneinheiten, differen
ziert nach den jeweiligen Warenarten, festzusetzen.

4. Anträge auf Gewährung der Sonderprämien sind
• '

von den Organen des volkseigenen Großhandels an 
die Fachministerien, von den Handelsniederlassun- 

. gen des VDK an den Vorstand des VDK zu richten.
5. Die Fachministerien bzw. der Vorstand des VDK 

reichen die überprüften Anträge mit ihrer Bestä
tigung an das Ministerium für Handel und Versor
gung ein.

6. Das Ministerium für Handel und Versorgung ent
scheidet in Verbindung mit dem Ministerium der 
Finanzen über die Anträge und setzt die Höhe der 
Prämien sowie den Zeitraum fest, in dem die 
Prämien gezahlt werden dürfen.


